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Liechtensteinischer Rundfunk – Geschäftsbericht 2025 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident 
Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete 

Die Regierung gestattet sich, dem Hohen Landtag in der Beilage den Geschäftsbericht des 
Liechtensteinischen Rundfunks für das Jahr 2025 zur gesetzmässigen Behandlung zu über-
mitteln. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frauen und Herren 
Abgeordnete, die Versicherung der vorzüglichen Hochachtung. 

REGIERUNG DES 
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 

gez. Sabine Monauni  
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LiechteĲsteiĲischeŘ RuĲdċuĲk

GeschäċtsbeŘicht ͑͏͔͑

͐. AuċhebuĲČ des Gesetzes übeŘ deĲ LiechteĲsteiĲischeĲ RuĲdċuĲk LRF

Iı MäŘz ͑͏͓͑ laĲcieŘteĲ die DeıokŘateĲ pŘo LiechteĲsteiĲ ϼDpLϽ eiĲe VolksiĲitiative zuŘ
AuċhebuĲČ des RuĲdċuĲkČesetzes ıit IĲkŘaċttŘeteĲ peŘ ͐. JaĲuaŘ ͑͏͕͑ uĲd daıit zuŘ
AbschaƯuĲČ des öƯeĲtlich-ŘechtlicheĲ RuĲdċuĲks. Aı ͖͑. OktobeŘ ͑͏͓͑ ĲahıeĲ ͔͔.͓% deŘ
BevölkeŘuĲČ die IĲitiative aĲ. Als FolČe dieses VolkseĲtscheides ıusste deŘ LiechteĲsteiĲische
RuĲdċuĲk als öƯeĲtlich-ŘechtlicheŘ RadioseĲdeŘ iı VeŘlauċ des JahŘes ͑͏͔͑ ČeschlosseĲ
weŘdeĲ. EiĲe VeŘläĲČeŘuĲČ deŘ AbschaltċŘist uı eiĲ JahŘ wuŘde iı DezeıbeŘ-LaĲdtaČ ͑͏͓͑
theıatisieŘt, koĲĲte jedoch auċČŘuĲd deŘ Ĳicht eiĲČehalteĲeĲ FŘisteĲ Ĳicht ċoŘıal beaĲtŘaČt uĲd
zuŘ AbstiııuĲČ ČebŘacht weŘdeĲ.

͑. OpeŘativeŘ BetŘieb bis zuŘ SchliessuĲČ

a. SeĲdetätiČkeit bis zuı ͏͒. ApŘil ͑͏͔͑

IĲ deŘ HoƯĲuĲČ, dass sich eiĲe LösuĲČ ċüŘ deĲ WeiteŘbetŘieb des RadioseĲdeŘs
eŘČebeĲ wüŘde, staŘtete das Teaı ıit MotivatioĲ uĲd ZuveŘsicht iĲs Ĳeue JahŘ. Die
SeĲduĲČeĲ wuŘdeĲ bis zuŘ letzteĲ StuĲde pŘoċessioĲell ČeċahŘeĲ. Nach iĲĲeĲ waŘ die
dŘoheĲde SchliessuĲČ des RadiobetŘiebs abeŘ deutlich spüŘbaŘ. Bald tŘateĲ eŘste
KŘaĲkheitsċälle auċ uĲd eiĲzelĲe MitaŘbeiteĲde beČaĲĲeĲ sich Ĳach eiĲeŘ ĲeueĲ
Stelle uızuseheĲ. AĲČesichts deŘ SituatioĲ des SeĲdeŘs koĲĲte sich die
GeschäċtsleituĲČ Ĳicht ıehŘ daČeČeĲ wehŘeĲ. Es Čab iı FebŘuaŘ uĲd iı MäŘz eŘste
KüĲdiČuĲČeĲ.

TŘotz dieseŘ HeŘausċoŘdeŘuĲČeĲ aŘbeitete das Teaı hochpŘoċessioĲell weiteŘ,
beČleitete ıit ČŘosseı EiĲsatz die LaĲdtaČswahleĲ uĲd ċühŘte zahlŘeiche IĲteŘviews
ıit KaĲdidatiĲĲeĲ uĲd KaĲdidateĲ. Zudeı waČte es sich aĲ Ĳeue FoŘıate, etwa deĲ
«Talk iĲ deŘ BŘaustube». DeŘ SoĲĲTalk wuŘde weiteŘ ausČebaut uĲd es wuŘde AĲċaĲČ
MäŘz eiĲ Ĳeues MusikkoĲzept eiĲČeċühŘt. Zu dieseı ZeitpuĲkt, waŘeĲ sowohl
VeŘwaltuĲČsŘat als auch die GeschäċtsleiteŘiĲ Ĳoch zuveŘsichtlich, dass eiĲe LösuĲČ
zuı WeiteŘbetŘieb des SeĲdeŘs ČeċuĲdeĲ weŘdeĲ kaĲĲ. DaheŘ wuŘde alles
daŘaĲČesetzt, eiĲ ıöČlichst Čutes uĲd zukuĲċtsċähiČes PŘoČŘaıı zu seĲdeĲ.

b. SchliessuĲČseĲtscheid uĲd SchliessuĲČ

Die ReČieŘuĲČ hat iĲ ihŘeŘ SitzuĲČ voı ͔. NoveıbeŘ ͑͏͓͑ deĲ
VeŘwaltuĲČsŘatspŘäsideĲteĲ JüŘČ BachıaĲĲ beauċtŘaČt, OptioĲeĲ uĲd Modelle ċüŘ
die WeiteċühŘuĲČ voĲ Radio LiechteĲsteiĲ uĲteŘ pŘivateŘ TŘäČeŘschaċt zu pŘüċeĲ.

ZuŘ UĲteŘstützuĲČ dieses PŘozesses wuŘde ausseŘdeı das BeŘatuĲČs- uĲd
WiŘtschaċtspŘüċuĲČsuĲteŘĲehıeĲ «BDO LiechteĲsteiĲ» duŘch das MiĲisteŘiuı ċüŘ
IĲĲeŘes, WiŘtschaċt uĲd Uıwelt beauċtŘaČt.

VeŘkauċsČespŘäche ıit poteĲtielleĲ KäuċeŘĲ ċüŘ deĲ LRF scheiteŘteĲ aı ıaĲČelĲdeĲ
Geschäċtsıodell auċ deŘ Basis voĲ WeŘbeeiĲĲahıeĲ uĲd aĲ deŘ kuŘzeĲ FŘist.



͒

BeŘeits bei deŘ eŘsteĲ BespŘechuĲČ des pŘovisoŘischeĲ JahŘesabschlusses ͑͏͓͑ ıit
deŘ RevisioĲsČesellschaċt aı ͑͑. FebŘuaŘ ͑͏͔͑ wies diese daŘauċ hiĲ, dass auċČŘuĲd
des VolkseĲtscheides voı ͖͑. OktobeŘ ͑͏͓͑ beŘeits iı JahŘesabschluss ͑͏͓͑ ċüŘ die
LiŗuidatioĲ SoĲdeŘ-RückstelluĲČeĲ zu bildeĲ siĲd ϼiĲsbesoĲdeŘe säıtliche Miet-
uĲd poteĲzielle RückbaukosteĲ Čeıäss MietveŘtŘaČ ċüŘ die RadioŘäuıe iĲ SchaaĲϽ.

Die ıutıassliche RechĲuĲČ ͑͏͔͑, die aı ͕. MäŘz ͑͏͔͑ auċČŘuĲd voĲ SchätzuĲČeĲ
eŘaŘbeitet wuŘde, zeiČte abeŘ beŘeits, dass spätesteĲs EĲde ApŘil/Mai alleĲ
MitaŘbeiteĲdeĲ ČeküĲdiČt weŘdeĲ ıusste, daıit ČeĲüČeĲd Mittel ċüŘ die LiŗuidatioĲ
uĲd eiĲeĲ SozialplaĲ ċüŘ die MitaŘbeiteĲdeĲ übŘiČ bliebeĲ soll.

DoŘis QuadeŘeŘ uĲd JüŘČ BachıaĲĲ iĲċoŘıieŘteĲ daŘauċ uĲveŘzüČlich deĲ
VeŘwaltuĲČsŘat uĲd beschlosseĲ, uĲveŘzüČlich MassĲahıeĲ eiĲzuleiteĲ, uı sich
keiĲeŘ allċälliČeĲ KoĲkuŘsveŘschleppuĲČ schuldiČ zu ıacheĲ. Sie koĲtaktieŘeĲ deĲ
LiechteĲsteiĲeŘ AŘbeitĲehıeŘveŘbaĲd uĲd deĲ LeiteŘ voĲ AŘbeitsıaŘkt SeŘvice
LiechteĲsteiĲ ċüŘ die RahıeĲbediĲČuĲČeĲ, die bei KüĲdiČuĲČeĲ deŘ
MitaŘbeiteŘveŘtŘäČe eiĲzuhalteĲ waŘeĲ. AusseŘdeı iĲċoŘıieŘte deŘ
VeŘwaltuĲČsŘatspŘäsideĲt uĲveŘzüČlich das zustäĲdiČe MiĲisteŘiuı uĲd das
FüŘstliche LaĲdČeŘicht übeŘ die ƱĲaĲzielle SituatioĲ des SeĲdeŘs, welches ihı deĲ
KoĲtakt ıit eiĲeı AĲwalt eıpċahl.

Ab deı ͑͗. MäŘz ͑͏͔͑ beČleitete die AĲwaltskaĲzlei RitteŘSchieŘscheŘ deĲ LRF bei
alleĲ VoŘČäĲČeĲ, iĲkl. deŘ KüĲdiČuĲČeĲ deŘ MitaŘbeiteĲdeĲ.

Iı MäŘz ċaĲd eiĲ GespŘäch zwischeĲ ReČieŘuĲČscheċ-StellveŘtŘeteŘiĲ uĲd
MedieĲıiĲisteŘiĲ SabiĲe MoĲauĲi ıit deĲ PaŘteispitzeĲ uĲd deĲ VeŘaĲtwoŘtlicheĲ
voĲ Radio LiechteĲsteiĲ statt. Gesucht wuŘde eiĲ politischeŘ KoĲseĲs ċüŘ eiĲe
VeŘschiebuĲČ deŘ AuċhebuĲČ des RuĲdċuĲkČesetzes uı eiĲ JahŘ. EiĲ solcheŘ wäŘe
ĲotweĲdiČ ČeweseĲ, uı deĲ BetŘieb des RadioseĲdeŘs weiteŘzuċühŘeĲ, bis das voı
MiĲisteŘiuı ċüŘ IĲĲeŘes, WiŘtschaċt uĲd Uıwelt voŘČeschlaČeĲe Modell eiĲes
LeistuĲČsauċtŘaČs aĲaloČ schweizeŘisches KoĲzessioĲsıodell hätte uıČesetzt
weŘdeĲ köĲĲeĲ. EiĲe politische VeŘstäĲdiČuĲČ ċüŘ eiĲe VeŘläĲČeŘuĲČ deŘ FŘist zuŘ
AuċhebuĲČ des RuĲdċuĲkČesetzes blieb aus.

AĲ ıehŘeŘeĲ SitzuĲČeĲ liess sich deŘ VeŘwaltuĲČsŘat übeŘ die VoŘČäĲČe uĲd ihŘe
KoĲseŗueĲzeĲ iĲċoŘıieŘeĲ. Auch ıit deı zustäĲdiČeĲ MiĲisteŘiuı ċaĲd eiĲ sehŘ
eĲČeŘ Austausch statt.

Aı ͒͐. MäŘz ͑͏͔͑ iĲċoŘıieŘteĲ PŘäsideĲt uĲd GeschäċtsċühŘeŘiĲ die MitaŘbeiteĲdeĲ,
dass keiĲe RettuĲČslösuĲČ ČeċuĲdeĲ weŘdeĲ koĲĲte uĲd daıit das EĲde des LRF
besieČelt waŘ. GeıeiĲsaı wuŘde deŘ ͏͒. ApŘil ͑͏͔͑ als SchliessuĲČszeitpuĲkt
bestiııt. Uı ͐͗.͏͏ UhŘ stellte deŘ LRF seiĲeĲ SeĲdebetŘieb eiĲ.

͒. LiŗuidatioĲ

a. Ablauċ uĲd Systeıatik

Ab ApŘil beschäċtiČteĲ sich PŘäsideĲt, GeschäċtsċühŘeŘiĲ uĲd eiĲiČe MitaŘbeiteĲde
ıit deŘ LiŗuidatioĲ des SeĲdeŘs. FüŘ juŘistische FŘaČeĲ wuŘdeĲ sie voĲ deĲ AĲwälteĲ
deŘ AĲwaltskaĲzlei RitteŘSchieŘscheŘ, Vaduz, beČleitet.
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b. PeŘsoĲal

FüŘ die MitaŘbeiteĲdeĲ wuŘde eiĲ SozialplaĲ eŘstellt, deŘ ĲebeĲ deŘ KüĲdiČuĲČsċŘist
eiĲ bis dŘei MoĲate ZusatzleistuĲČeĲ voŘsah, je Ĳach AlteŘ uĲd DieĲstjahŘe abČestuċt.
EiĲe AuƯaĲČlösuĲČ ċüŘ HäŘteċälle Čab es Ĳicht. LediČlich die GeschäċtsċühŘeŘiĲ, eiĲe
kauċıäĲĲische MitaŘbeiteŘiĲ uĲd zwei TechĲikeŘ wuŘdeĲ weiteŘbeschäċtiČt, uı die
LiŗuidatioĲ ČeoŘdĲet duŘchċühŘeĲ zu köĲĲeĲ. Die GeschäċtsċühŘeŘiĲ tŘat jedoch
beŘeits iı OktobeŘ eiĲe Ĳeue Stelle aĲ uĲd schöpċte daıit Ĳicht deĲ volleĲ
ZeitŘahıeĲ aus, ebeĲso eiĲ TechĲikeŘ, deŘ AĲċaĲČ DezeıbeŘ eiĲe Ĳeue Stelle aĲtŘat.
Zuı ZeitpuĲkt deŘ NiedeŘschŘiċt des JahŘesbeŘichts habeĲ Ĳach uĲseŘeĲ
IĲċoŘıatioĲeĲ ĲeuĲ MitaŘbeiteĲde Ĳoch keiĲe Ĳeue AĲstelluĲČ ČeċuĲdeĲ. Das ist
auch daŘauċ zuŘückzuċühŘeĲ, dass es iĲ LiechteĲsteiĲ uĲd deŘ ReČioĲ keiĲeĲ MaŘkt
ċüŘ Radioleute Čibt.

Alle stŘittiČeĲ Fälle koĲĲteĲ voŘ JahŘeseĲde eiĲveŘĲehılich Čelöst weŘdeĲ. Es
besteheĲ keiĲe PŘozesse.

c. StudiotechĲik

Die ČaĲze StudiotechĲik koĲĲte teilweise eĲ bloc, teilweise eiĲzelstückweise
veŘkauċt weŘdeĲ. Das SeĲdestudio wuŘde voĲ Radio TOP übeŘĲoııeĲ.

d. VeŘbŘeituĲČstechĲik

Die UKW-SeĲdeŘ wuŘdeĲ ČeküĲdiČt uĲd abČebaut. Soweit auch SeĲdeŘ aĲdeŘeŘ
Radios, iĲsbesoĲdeŘe FM͐ voĲ CH Media, auċ deı ČleicheĲ MasteĲ waŘeĲ, wuŘde
deŘ VoŘČaĲČ ıit ihĲeĲ abČespŘocheĲ uĲd deŘ Abbau teilweise ČeıeiĲsaı
voŘČeĲoııeĲ. Die VeŘbŘeituĲČ übeŘ DAB+, die deŘ LRF Ĳicht selbeŘ, soĲdeŘĲ übeŘ
die Swiss Media Cast betŘieb, wuŘde iı RahıeĲ deŘ KüĲdiČuĲČsċŘist eiĲČestellt.
Auch die AusstŘahluĲČ übeŘ IĲteŘĲet wuŘde beeĲdet.

e. ÜbŘiČes IĲveĲtaŘ

Bis auċ weĲiČe Stücke koĲĲte auch das übŘiČe IĲveĲtaŘ, iĲkl. deŘ dŘei FahŘzeuČe,
veŘkauċt weŘdeĲ. Die Räuıe koĲĲteĲ deı VeŘıieteŘ ŘechtzeitiČ iĲ deŘ ČewüĲschteĲ
FoŘı übeŘČebeĲ weŘdeĲ.

ċ. Miete

DeŘ VeŘıieteŘ deŘ RäuılichkeiteĲ iĲ SchaaĲ wuŘde schoĲ AĲċaĲČ JahŘ voŘsoŘČlich
übeŘ die MöČlichkeit deŘ SchliessuĲČ iĲċoŘıieŘt. Es koĲĲte eiĲe voŘzeitiČe
BeeĲdiČuĲČ des MietveŘtŘaČs ausČehaĲdelt weŘdeĲ.

͓. FiĲaĲzeŘČebĲis

Iı BeŘichtsjahŘ lieċ deŘ oŘdeĲtliche RadiobetŘieb Čut dŘei MoĲate bis zuı ͏͒. ApŘil ͑͏͔͑.
AĲschliesseĲd siĲd LiŗuidatioĲskosteĲ aĲČeċalleĲ, iĲsbesoĲdeŘe ċüŘ die FiĲaĲzieŘuĲČ deŘ
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LöhĲe wähŘeĲd deĲ KüĲdiČuĲČsċŘisteĲ, Studioıiete, Abbau uĲd VeŘäusseŘuĲČ des
IĲveĲtaŘs.

Die JahŘesŘechĲuĲČ ͑͏͔͑ des LiechteĲsteiĲischeĲ RuĲdċuĲks schliesst ıit eiĲeı
JahŘeseŘČebĲis voĲ CHF ͕͓͑'͏͔͑ ab. Dies, weil voı zuČesicheŘteĲ LaĲdesbeitŘaČ ͑͏͔͑ iĲ
Höhe voĲ CHF ͒'͔͘͏'͏͏͏ iı GeschäċtsjahŘ ͑͏͔͑ auċČŘuĲd deŘ AbwickluĲČ des SeĲdeŘs
lediČlich CHF ͑'͓͗͒'͗͘͏ abČeŘuċeĲ weŘdeĲ ıussteĲ, uı die KosteĲ iı ZusaııeĲhaĲČ ıit
deŘ EiĲstelluĲČ des SeĲdebetŘiebs uĲd deŘ LiŗuidatioĲ deŘ AĲstalt zu ƱĲaĲzieŘeĲ uĲd die
besteheĲde bilaĲzielle ÜbeŘschulduĲČ aus deı VoŘjahŘ auszuČleicheĲ.

Iı ZuČ deŘ LiŗuidatioĲ koĲĲte daĲk AĲstŘeĲČuĲČeĲ voĲ GeschäċtsleituĲČ uĲd veŘbliebeĲeı
PeŘsoĲal AĲlaČeveŘıöČeĲ ċüŘ iĲsČesaıt CHF ͔͐͗'͖͓͗ veŘäusseŘt weŘdeĲ. Die KosteĲ ċüŘ deĲ
Rückbau deŘ StudioŘäuıe belieċeĲ sich auċ CHF ͖͔'͖͕͖. FüŘ die voŘzeitiČe AuƲösuĲČ des
MietveŘtŘaČes wuŘde eiĲe AbČeltuĲČszahluĲČ aĲ deĲ VeŘıieteŘ iĲ Höhe voĲ CHF ͖͖‘͕͒͒
Čeleistet.

Iı WeiteŘeĲ wuŘdeĲ die auċČelauċeĲeĲ «RückstelluĲČeĲ IĲvestitioĲsbeitŘaČ» auċČelöst uĲd
deŘ BetŘaČ iĲ Höhe voĲ CHF ͕͐͒'͑͐͏ wuŘde aĲ das LaĲd LiechteĲsteiĲ zuŘückübeŘwieseĲ.

͔. GŘeıieĲ: VeŘwaltuĲČsŘat uĲd GeschäċtsleituĲČ

DeŘ VeŘwaltuĲČsŘat ċühŘte iı BeŘichtsjahŘ siebeĲ SitzuĲČeĲ duŘch, teilweise iĲ PŘäseĲz,
teilweise peŘ VideokoĲċeŘeĲz. PŘäsideĲt uĲd GeschäċtsleiteŘiĲ iĲċoŘıieŘteĲ die
VeŘwaltuĲČsŘatsıitČliedeŘ übeŘ deĲ FoŘtČaĲČ deŘ VoŘbeŘeituĲČ deŘ SchliessuĲČ uĲd deŘ
LiŗuidatioĲ. Aı ͏͑. ApŘil ͑͏͔͑ ČeĲehıiČte deŘ VeŘwaltuĲČsŘat die SchliessuĲČ des SeĲdeŘs.

͕. Fazit, DaĲk uĲd Ausblick

Aı ͐͒. JuĲi ͑͏͓͑ hiess deŘ LaĲdtaČ deĲ KŘedit ċüŘ Radio LiechteĲsteiĲ ċüŘ vieŘ JahŘe Čut. Aı
͖͑. OktobeŘ ͑͏͓͑ stiııte das Volk deŘ DpL-IĲitiative zuŘ AuċhebuĲČ des RuĲdċuĲkČesetzes
zu. Daıit waŘ das EĲde beschlosseĲ. Das ist bedaueŘlich, da iĲ LiechteĲsteiĲ eiĲ
baŘŘieŘeċŘeies Radio ċehlt, das jouŘĲalistisch Čeıacht wiŘd uĲd ĲiedeŘschwelliČ iĲċoŘıieŘt
uĲd uĲteŘhält.

DeŘ LiechteĲsteiĲische RuĲdċuĲk ϼLRFϽ bedaĲkt sich schliesslich bei alleĲ GŘeıieĲ uĲd
PeŘsöĲlichkeiteĲ, die deĲ schwieŘiČeĲ PŘozess iı BeŘichtsjahŘ beČleitet uĲd uĲteŘstützt
habeĲ. EiĲ besoĲdeŘeŘ DaĲk Čilt deı VeŘwaltuĲČsŘat uĲd alleĲ HöŘeŘiĲĲeĲ uĲd HöŘeŘĲ, die
bis zuŘ letzteĲ SeĲdestuĲde aĲ uĲseŘ PŘoČŘaıı ČeČlaubt habeĲ. UĲd schliesslich Čeht eiĲ
ČŘosseŘ DaĲk aĲ DoŘis QuadeŘeŘ, ċüŘ deĲ Mut, die AuċČabe aĲzutŘeteĲ uĲd die ČŘosse Mithilċe
bei deŘ LiŗuidatioĲ, uĲd deı ČaĲzeĲ Radioteaı, das uĲteŘ eŘschweŘteĲ BediĲČuĲČeĲ bis zu
alleŘletzt eiĲ tolles, ŘeČioĲal veŘaĲkeŘtes PŘoČŘaıı ČeboteĲ hat.

JüŘČ BachıaĲĲ, VeŘwaltuĲČsŘatspŘäsideĲt des LiechteĲsteiĲischeŘ RuĲdċuĲks ϼLRFϽ

SchaaĲ, ͏͓. MäŘz ͑͏͕͑
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AKTIVEN 31.12.2025 31.12.2024

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. Betriebsausstattung 0 144’000
2. 0 9’000
3. 0 63’300

0 216’300

II. Finanzanlagen
1. Mietkaution 0 0

Total Anlagevermögen 0 216’300

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen

1. Aus Lieferungen und Leistungen 11’262 64’652
2. SonstigeSonstige 70’181 6’957

81’443 71’609

II. 0 565’116

Total Umlaufvermögen 81’443 636’725

C. Rechnungsabgrenzungsposten 18’218 5’935

TOTAL AKTIVEN 99’662 858’960

Guthaben bei Banken und Kassenbestand

Technische Anlagen und Maschinen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Liechtensteinischer Rundfunk (LRF) AöR

Schaan

Bilanz per 31.12.2025

(CHF)



Liechtensteinischer Rundfunk (LRF) AöR 

Schaan

Bilanz per 31.12.2025

(CHF)

PASSIVEN 31.12.2025 31.12.2024

A. Eigenkapital

I. Anstaltskapital 400’000 400’000

II. Verlustvortrag -1’024’025 -238’340

III. Jahreserfolg 624’025 -785’685

Total Eigenkapital 0 -624’025

B Rückstellungen
1 Rückstellung Investitionsbeiträge 0 163’210
2 Sonstige Rückstellungen 0 0
3 Sonder Rückstellungen Liquidation 0 1’031’998

0 1’195’208

C Verbindlichkeiten
1. Aus Lieferungen und Leistungen 26’253 31’676
2. sonstige Verbindlichkeiten 57’694 2’812
3. Aus Steuern 0 49’640
4. Im Rahmen der soz. Sicherheit 0 50’453

83’947 134’581

D Rechnungsabgrenzungsposten 15’715 153’195

Total Fremdkapital 99’662 1’482’985

TOTAL PASSIVEN 99’662 858’960
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2025 2024

1. Nettoumsatzerlöse 93’919 539’327

a) Radio- und Werbeeinnahmen 93’919 539’327

2. Sonstige betriebliche Erträge 11’262 203’689

a) Übrige Erlöse 11’262 54’703
b) Auflösung Rückstellung Investitionskostenbeitrag 0 148’986

3. Landesbeiträge 2’483’890 3’343’000

a) Voranschlag 2’483’890 3’183’000
b) Investitionsbeitrag 0 160’000
c) Nachtragskredit 0 0

4. Material- und Fremdleistungsaufwand -433’780 -810’266

a) Urheberrechte und Konzessionen -48’201 -317’142

b) Mietleitungen und Sendestandorte -261’738 -249’800

c) Material- und Technikaufwand 0 -38’054

d) Programmaufwand -95’523 -167’195

e) Onlineaufwand -28’318 -38’075

5. Personalaufwand -1’698’222 -2’178’045

a) Löhne und Gehälter -1’466’274 -1’875’822

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für -231’948 -302’223
Altersversorgung und für Unterstützung
(davon für Altersversorgung CHF 173'703, Vorjahr CHF 224'853)

6. Abschreibungen und Wertberichtigungen -34’091 -6’640

a) Auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen -57’552 16’821

c) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 23’461 -23’461

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 205’659 -1’872’188

a) Raumaufwand 650’389 -1’172’234

b) Unterhalt und Reparaturen -1’759 -1’657

c) Bildung Rückstellung Investitionskostenbeiträge 0 -160’000

d) Fahrzeug- und Transportaufwand -9’043 -9’278

e) Versicherungsaufwand -4’970 -5’778

f) Energie- und Entsorgungsaufwand -21’635 -21’777

g) Rechts-, Beratungs- und Revisionsaufwand -229’991 -137’794

h) Marketing und Werbeaufwand -11’191 -146’241

i) Abgaben, Gebühren und Bewilligungen -1’763 -5’015

j) Verwaltungsaufwand -15’526 -22’686

k) Informatikaufwand -49’718 -71’663

l) Vorsteuerkürzung -79’652 -73’944

m) übriger Personalaufwand -19’481 -44’123

Betriebsergebnis 628’638 -781’123

Liechtensteinischer Rundfunk (LRF) AöR

(CHF)

ERFOLGSRECHNUNG 1.1. - 31.12.2025

Schaan
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2025 2024

Liechtensteinischer Rundfunk (LRF) AöR

(CHF)

ERFOLGSRECHNUNG 1.1. - 31.12.2025

Schaan

8. Zinsen und ähnliches -2’813 -2’761

a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 2

b) Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2’814 -2’764

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 625’825 -783’885

9. Steueraufwand -1’800 -1’800

Ertragssteuern -1’800 -1’800

Jahreserfolg 624’025 -785’685
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ANHANG

Bilanzierungs- und Bewertungsmethode

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgen nach den ergänzenden Vorschriften für bestimmte

Gesellschaftsformen des liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrechtes (Art. 1063 ff PGR). Die

Jahresrechnung wurde unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften sowie der Grundsätze

ordnungsgemässer Rechnungslegung erstellt. Sie vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft (true and fair view). Für die

Aktiven und Passiven gelten die nachstehenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Aufgrund der

Auflösung des Liechtensteinischen Rundfunkgesetzes erfolgt die Liquidation des Liechtensteinischen

Rundfunks (LRF). Die Bewertung der Bilanzpositionen erfolgt zu Veräusserungswerten. Buchführung und

Bilanzierung erfolgen in Schweizer Franken. Abweichungen von den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen,

Bilanzierungsmethoden oder Rechnungslegungsvorschriften gemäss PGR bestehen einzig in der unter

Punkt "Globalkreditvereinbarung und Investitionskosten" beschriebenen Buchungslogik.

Globalkreditvereinbarung und Investitionskosten

Der jährliche im Rahmen des Landesbeitrages gewährte ordentliche Investitionskostenbeitrag darf

ausschliesslich für die (Ersatz-)Anschaffung von Sachanlagegütern verwendet werden.

Die erhaltenen Investitionskostenbeiträge sind auf ein eigenes Konto zu buchen und in der

Erfolgsrechnung als Ertrag auszuweisen. Gleichzeitig sind die Investitionskostenbeiträge als langfristige

Finanzverbindlichkeit zu passivieren (Passivierte Investitionskostenbeiträge) und als Aufwand in der

Erfolgsrechnung zu buchen. Anschaffungen (= Sachanlagen) werden jeweils aus dem Investitions-Konto

getätigt und als Investitionen (Sachanlagen) aktiviert. Die so getätigten Investitionen werden jährlich

gemäss internem Reglement abgeschrieben. Gleichzeitig erfolgt eine Auflösung der Rückstellung in

gleicher Höhe. Infolge des Volksentscheids vom 27. Oktober 2024, mit dem das Liechtensteinische

Rundfunkgesetz per 31. Dezember 2025 abgeschafft wird, wurde der Betrieb des Radiosenders Radio

Liechtenstein (Radio L) per 03.04.2025 eingestellt. Zudem wurden aufgrund dieses Volksentscheides auch

keine Investitionen mehr im 2025 getätigt. Die aufgelaufene Rückstellung Investitionsbeitrag wurde

aufgelöst und der Betrag in Höhe von CHF 163'210 wurde dem Land Liechtenstein zurücküberwiesen. Die

nachfolgende Grafik veranschaulichen die getätigte Buchung:

Konto Bilanz Anfangsbestand Zugänge Abgänge Schlussbestand

Rückstellung

Investitionsbeitrag

163’210 0 163’210 0

Sachanlagevermögen

Aufgrund der Liquidation des Liechtensteinischen Rundfunks (LRF) wurden sämtliche Sachanlagen

veräussert. Sachanlagen, welche nicht veräussert werden konnten (keinen Abnehmer gefunden wurde)

wurden entsorgt. Es wurde insgesamt ein Veräusserungserlös von CHF 158'748 erzielt. Unter

Berücksichtigung der Buchwerte der Sachanlagen resultierte im Berichtsjahr ein Verlust aus dem Abgang

des Sachanlagevermögens von CHF 49'552, welcher – neben den ordentlichen Abschreibungen während

der verbliebenen Betriebsdauer - unter den Abschreibungen in der Erfolgsrechnung ausgewiesen wird.

Forderungen

Die Bilanzierung erfolgt zum Nominalwert.
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Rechnungsabgrenzungsposten

Aufwendungen und Erträge werden perioden-konform abgegrenzt.

Verbindlichkeiten

Die Bilanzierung erfolgt zum Nominalwert bzw. zum geschuldeten Betrag.

Sonderrückstellung Liquidation

Sämtliche Sonderrückstellungen im Zusammenhang mit der Liquidation konnten aufgelöst werden.

(Die entsprechenden Gegenpositionen sind in den Ausserordentlichen Posten mit einem * markiert.

Vorjahresbestände gab es hierzu keine.)

Kapital

Die Bilanzierung erfolgt zum Nominalwert.

Ausserordentliche Posten

2025/CHF 2024/CHF

Übrige Erlöse: Verkaufserlös Sachanlagen 158'747.95 5'057.74

(Nebenerträge) Auflösung Buchwert Sachanlagen 208'300.00 0.00

Beiträge IG Radio- und Fernsehen 11'262.20 43'877.30

Auflösung Rückstellung a.o. Auflösung a/Umstellung Bilanz

Investitionskostenbeitr.: nach Veräusserungswerten (Ertrag) 0.00 109'788.45

Mietleitungen und Aufwände Abbauarbeiten

Sendestandorte: Sendestandorte *36'000.00 -36'000.00

Abschreibungen und Zuschreibung (Ertrag); Rundfunktechnische

Wertberichtigungen: Anlagen (DHD Studiotechnik, Sendenetz -

Sendestandorte, Studioeinrichtung allg.) 0.00 40'157.95

Abschreibungen und Zuschreibung (Ertrag);

Wertberichtigungen: Innenausbau, Mobiliar 0.00 22'486.60

Abschreibungen und

Wertberichtigungen: Zuschreibungen (Ertrag); Fahrzeuge 0.00 13'115.55

Abschreibungen und

Wertberichtigungen: Abschreibungen (Aufwand); Eventausstattung 0.00 -2'605.90

Abschreibungen und

Wertberichtigungen: Abschreibungen (Aufwand); Mietkaution 23'460.87 -23'460.87

Raumaufwand: Bestehender Mietvertrag bis 31.12.2029 *835'998.00 -835'998.00

Abgeltungszahlung Auflösung Mietvertrag -77'335.62 0.00

Kosten Rückbau «Zoschg» (Edelrohbau) *150'000.00 -150'000.00

Kosten Rückbau / Abgabe «Zoschg» -75'766.60 0.00

Abgaben, Gebühren

und Bewilligungen: Liquidationskosten *0.00 -5’000.00

Rechts-, Beratungs-

und Revisionsaufwand: Liquidationskosten *10'000.00 -5’000.00
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Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Infolge des Volksentscheids vom 27. Oktober 2024, mit dem das Liechtensteinische Rundfunkgesetz per

31. Dezember 2025 abgeschafft wird, ist die Gesellschaft per diesem Zeitpunkt aufgelöst.

Bezüge der Geschäftsführung und des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat zählte während des vergangenen Jahres bis zu sechs Mitglieder. Deren Gesamtbezüge

beliefen sich für 2025 auf TCHF 53 (Vorjahr: TCHF 37). Auf die Offenlegung der Bezüge der

Geschäftsführung wird basierend auf Art. 1092 Ziff. 9 Bst. d PGR verzichtet.

Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Pfandbestellungen, andere Eventualverbindlichkeiten

Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Pfandbestellungen und andere Eventualverbindlichkeiten

bestehen keine.

Fremdwährungsumrechnung

Während der Buchungsperiode wurden für die Umrechnung des Euros in Schweizer Franken jeweils die

effektiven Kurse verwendet. Es bestanden keine Fremdwährungspositionen zum Bilanzstichtag, weshalb

auch keine Umrechnung zum Bilanzstichtag vorgenommen werden musste.

Personal

Beim LRF waren 2025 im Durchschnitt 18 Personen mit 15.5 Vollzeitstellen beschäftigt (Vorjahr: 24

Personen mit 20,1 Vollzeitstellen). Hiervon waren durchschnittlich 2 Personen mit 1,6 Vollzeitstellen als

Praktikanten und Volontäre – und somit in Ausbildung – tätig.

Raumaufwand

Durch die Auflösung der im Vorjahr gebildeten Rückstellungen hinsichtlich vollständige Restmietdauer

und Rückbauverpflichtung, welche die effektiven Kosten aus dem Rückbau der Räumlichkeiten und der

einvernehmlichen vorzeitigen Auflösung des Mietverhältnisses überstiegen (siehe «ausserordentliche

Posten» vorangehend), resultierte im Berichtsjahr ein negativer Raumaufwand.

Weitere Angaben

An die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung wurden weder im Berichtsjahr noch im

Vorjahr Vorschüsse und Kredite gewährt noch wurden zu deren Gunsten Garantieverpflichtungen

eingegangen.

Es bestehen keine weiteren ausweispflichtigen Sachverhalte gem. Art. 1091 ff PGR.
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Bericht der Revisionsstelle
an die Regierung des Fürstentums Liechtenstein

LIECHTENSTEINISCHER RUNDFUNK (LRF), SCHAAN

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des LIECHTENSTEINISCHER RUNDFUNK (LRF) (Gesellschaft) – beste-
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr sowie dem 
Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt die Jahresrechnung auf den Seiten 6 bis 13 ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 
2025 sowie deren Ertragslage für das dann endende Jahr in Übereinstimmung mit dem liechtensteini-
schen Gesetz.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den Internati-
onal Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften 
und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahres-
rechnung“ unseres Berichts weitergehend beschrieben.

Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den liechtensteinischen gesetzlichen 
Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands sowie dem International Code of Ethics for Pro-
fessional Accountants (including International Independence Standards) des International Ethics Stan-
dards Board for Accountants (IESBA Kodex), und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltens-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Hervorhebung eines Sachverhalts

Wir machen auf die Angaben unter «Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden», «Sachanlagevermö-
gen», «Sonderrückstellung Liquidation» und «Ausserordentliche Posten» sowie insbesondere «Ereig-
nisse nach dem Bilanzstichtag» im Anhang zum Abschluss aufmerksam, wonach infolge des Volksent-
scheids vom 27. Oktober 2024 die Liquidation des Liechtensteinischen Rundfunks (LRF) erfolgte und mit 
der Abschaffung des Liechtensteinischen Rundfunkgesetzes per 31. Dezember 2025 auch die Gesell-
schaft zu diesem Zeitpunkt aufgelöst war. Unser Prüfungsurteil ist bezüglich dieses Sachverhalts nicht 
modifiziert.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen 
umfassen die im Geschäftsbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung, den Jah-
resbericht und unsere dazugehörigen Berichte.
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Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir 
bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Infor-
mationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten 
zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Erkenntnissen aufweisen oder an-
derweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Falls wir auf der Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesent-
liche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tat-
sache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates für die Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit 
den gesetzlichen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig 
feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen 
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung der Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusammenhang mit 
der Fortführung der Geschäftstätigkeit – sofern zutreffend – anzugeben sowie dafür, den Rechnungsle-
gungsgrundsatz der Fortführung der Geschäftstätigkeit anzuwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat
beabsichtigt, entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder Geschäftstätigkeiten einzustellen, oder hat 
keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ei-
nen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen 
Gesetz und den ISA durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine 
solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den ISA 
üben wir während der gesamten Prüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus:

· Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrech-
nung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Hand-
lungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein 
aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, be-
absichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können.
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· Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsys-
tem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Ge-
sellschaft abzugeben.

· Beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhän-
genden Angaben.

· Ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Verwaltungsrat angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Geschäftstätigkeit sowie auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortfüh-
rung der Geschäftstätigkeit aufwerfen können. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine we-
sentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht auf die dazugehörigen An-
gaben in der Jahresrechnung aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Berichts erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-
benheiten können jedoch die Abkehr der Gesellschaft von der Fortführung der Geschäftstätigkeit 
zur Folge haben.

· Beurteilen wir die Darstellung, den Aufbau und den Inhalt der Jahresrechnung einschliesslich der 
Angaben im Anhang sowie, ob die Jahresrechnung die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass eine sachgerechte Darstellung erreicht wird.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die ge-
plante zeitliche Einteilung der Prüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich 
etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung identifizie-
ren.

Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen

Weitere Bestätigungen gemäss Art. 196 PGR sowie Art. 35 Abs. 2 LRFG und Art. 22 ÖUSG

Der Jahresbericht ist nach den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt worden, steht im Ein-
klang mit der Jahresrechnung und enthält gemäss unserer Beurteilung auf Basis der durch die Prüfung 
der Jahresrechnung gewonnenen Erkenntnisse, des gewonnenen Verständnisses über die Gesellschaft
und deren Umfeld keine wesentlichen fehlerhaften Angaben.

Ferner bestätigen wir, dass die Jahresrechnung dem liechtensteinischen Gesetz und den Statuten ent-
spricht und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.
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